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sorgung der Bevölkerung, in der die strukturbestim
menden Aufgaben für das rasche Wachstum der Pro
duktion und des Nationaleinkommens enthalten sind, 
die nächsten Schritte festgelegt, die 1969 und 1970 zum 
Aufbau einer industriemäßig organisierten und gelei
teten Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschai't 
gegangen werden.

Dabei kommt es darauf an, auf der Grundlage der 
sozialistischen Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik durch die Einheit des politisch-ökono
mischen und kulturellen Fortschritts mit der wissen
schaftlich-technischen Revolution die sozialistische 
Gesellschaft zu gestalten und damit die Initiative der 
Menschen und die sozialistische Menschengemeinschaft 
allseitig zu fördern.

So wird der Bereich der Landwirtschaft und Nah
rungsgüterwirtschaft im ökonomischen System des 
Sozialismus zu einem geschlossenen und rationellen, 
industriemäßig organisierten Teilsystem auf der 
Grundlage der sich ständig vertiefenden sozialistischen 
Demokratie entwickelt.

Die Maßnahmen zur Gestaltung des Planungs- und 
Leitungssystems sowie der ökonomischen Regelungen 
sind darauf gerichtet, den Kampf um die Erreichung 
des wissenschaftlich-technischen Höchststandes zu füh
ren. Im Mittelpunkt steht, in allen LPG, VEG, Koopera
tionsgemeinschaften, Kooperationsverbänden, Verarbei
tungsbetrieben und ihren volkseigenen Kombinaten, 
in den Wirtschaftsvereinigungen, den WB und Komi
tees entsprechend dem erreichten Entwicklungsstand 
die Produktion und Arbeitsproduktivität zu steigern, 
die Kosten zu senken und die Qualität der Erzeugnisse 
für eine bessere Versorgung der Bevölkerung zu er
höhen.

Damit werden rückrechnend von der Prognose für 
einen Bereich der Volkswirtschaft, in dem etwa 20 % 
des Brutto- und Nettoprodukts erzeugt werden, System- 
regelungen für die Jahre 1969/1970 wirksam, mit 
denen gleichzeitig die Bedingungen zur Anwendung des 
ökonomischen Systems des Sozialismus als Ganzes mit 
dem Perspektivplan ab 1971 in der Praxis vorbereitet 
werden.

Die Systemregeiungen gehen vom Beschluß des 
Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik
vom 22. April 1968 über weitere Maßnahmen zur Ge
staltung des ökonomischen Systems des Sozialismus 
(GBl. I S. 223) aus, verallgemeinern die Erfahrungen 
der Schriitmacherbetriebe sowie die ersten Ergebnisse 
der Erprobung des Modells des ökonomischen Systems 
des Sozialismus in der Landwirtschaft und Nahrungs
güterwirtschaft im Bezirk Erfurt, insbesondere im Kreis 
Weimar. Sie entsprechen dem erreichten Entwicklungs
niveau der Produktivkräfte und Produktionsverhält
nisse und berücksichtigen den Bewußtseinsstand der 
Genossenschaftsmitglieder, Landarbeiter und Werk
tätigen der Nahrungsgüterwirtschaft. Sie können weder 
durch Einzelmaßnahmen in der Planung, Leitung noch 
in den ökonomischen Regelungen, sondern nur durch 
das systembedingte komplexe Zusammenwirken erreicht 
werden.

Das soll auf folgende Art und Weise geschehen:
I. Durch die Entwicklung der Produktivkräfte und 

Produktionsverhältnisse (effektivere und komplexe 
Maschinensysteme, leistungsfähigere Produktions
anlagen, vielfältige Kooperationsgemeinschaften

und Kooperationsverbände) entsteht objektiv der 
einheitliche Reproduktionsprozeß der Landwirt
schaft und Nahrungsgüterwirtschaft, der eine ein
heitliche und komplexe Planung und Leitung er
fordert. Dem wird durch die Bildung der Räle für 
landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüter
wirtschaft als Organe des Ministerrates bzw. der Be
zirks- und Kreistage entsprochen.
Auf dieser Grundlage erfolgt die Zusammenfüh- 
rung der bisherigen 3 Leitungsorgane (Landwirt
schaft, Erfassung und Aufkauf sowie Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse), die eine hohe 
Qualität in der wissenschaftlichen Führungstätig
keit ermöglicht. Dadurch wird es besser möglich, 
den Systemcharakter der vorgeschlagenen Maßnah
men (Planungs- und Leitungssystem, ökonomische 
Regelungen, insbesondere Preis, Rücklührungs- 
befrag, Normativzuschläge für den Zuwachs an Pro
duktion und Akkumulation sowie Kredit und Zins) 
zu gewährleisten. Der Systemcharakter der Maßnah
men kommt darin zum Ausdruck, daß sie in kom
plexer Wirkungsweise darauf gerichtet sind,
— die zentrale staatliche Planung und Leitung

durch Sicherung des wissenschaftlich-technischen 
Vorlaui's zur Lösung der Grundfragen der Struk
turpolitik und Effektivität weiter zu stärken und 
sie organisch mit der Erhöhung der Eigenverant
wortlichkeit der Betriebe in der Planung und 
wirtschaftlichen Rechnungsführung sowie mit 
der höheren Verantwortung der örtlichen Organe 
der Staatsmacht für die Entwicklung im Terri
torium zu verbinden

— durch die Entwicklung vielfältiger Kooperatio
nen vorrangig in der Pflanzenproduktion und 
auf dem Grünland zur ständigen Hebung der 
Bodenfruchtbarkeit beizutragen sowie durch die 
Herstellung erzeugnisgebundener Kooperations
und Absatzketten die weitere Konzentration und 
Spezialisierung, die schrittweise Anwendung der 
industriemäßigen Produktion und komplexen 
Rationalisierung zur weiteren Intensivierung, 
Steigerung der Produktion und Arbeitsproduk
tivität, zur Verbesserung der Qualität der Er
zeugnisse und zur systematischen Senkung der 
Kosten zu gewährleisten

— die DiiVereniialrente unter Beachtung der unter
schiedlichen Entwicklungsbedingungen in den 
LPG Typ I, И, III und in den VEG durch bes
sere Ausnutzung der natürlichen und ökonomi
mischen Produktionsbedingungen sowie die Ein
führung des Rückführungsbetrages* einzuschrän
ken und dadurch das Prinzip der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Repro
duktion voll durchzusetzen und so die Wirksam
keit der wirtschaftlichen Rechnungsführung in 
allen LPG und VEG zu erhöhen

— die Initiative und Interessen der Genossen
schaftsmitglieder, Landarbeiter und Werktätigen 
der Nahrungsgüterwirtschaft einheitlich auf den 
Kampf um den wissenschaftlich-technischen

* Die Notwendigkeit dieses Rüekführungsbetrages ergibt sieh 
aus der Einführung einheitlicher Preise für Erzeugnisse der 
Tierproduktion.

Er wird ermittelt auf der Grundlage des Differenzbetrages 
zwischen dem bisherigen Erfassungs- bzw. Aufkaufpreis und 
dem neuen einheitlichen Preis für Erzeugnisse der Tierpro
duktion.


